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Herbst – Zeit für wirtschaftliche und steuerliche 
Überlegungen

Manfred Kenda, Klagenfurt

Gibt es Möglichkeiten, durch sinnvolle 
Maßnahmen die Steuer für das Jahr 
2009 zu reduzieren? Auf diese Frage 
möchten wir im folgenden Artikel ein 
paar Antworten geben. Noch ist genü-
gend Zeit, noch kann man überlegt 
handeln und nicht in letzter Minute 
agieren.

Steuerliche „Ideen“ für Ärzte 
mit selbständiger Tätigkeit

Investitionen und sonstige Ausgaben

Sollte man sich überlegen, noch heuer 
eine Investition zu tätigen, so steht die 
halbe Jahresabschreibung zu. Alle Wirt-
schaftsgüter, die unter 400 Euro kosten, 
können sofort als Ausgaben geltend ge-
macht werden und mindern den Ge-
winn. Besonders interessant ist auch 
heuer wieder der Freibetrag für inves-
tierte Gewinne.

Freibetrag für investierte Gewinne

Auch heuer gibt es wieder die Möglich-
keit, durch Investitionen Steuer zu spa-
ren. Wenn körperliche Wirtschaftsgüter 
oder Wertpapiere bis zur Höhe von zehn 
Prozent des voraussichtlichen Gewin-
nes angeschafft werden, können diese 
direkt vom Gewinn abgezogen werden. 
Es ist der Gewinn des Jahres 2009 zu 
schätzen, damit die ungefähre Höhe des 
voraussichtlichen Freibetrages errech-
net werden kann. Eine Hochrechnung 
dafür wird im Regelfall aus den gebuch-
ten Belegen bis zum Monat September 
erstellt.

Vorziehen von Betriebsausgaben

Durch Vorziehen von Betriebsausgaben 
wie Mieten oder Medikamente betref-
fend das Jahr 2010 in das Jahr 2009 kann 
das steuerliche Ergebnis in 2009 gesenkt 
werden. Es dürfen jedoch nur Ausgaben 
geltend gemacht werden, die tatsäch-
lich das Jahr 2010 betreffen, nicht auch 
das Jahr 2011. Nachteil: Wer diese Vor-
auszahlung im Folgejahr unterlässt, 

muss dann die „erwirtschaftete“ Steuer 
wieder zurückzahlen. Sollte man bereits 
vergangenes Jahr vorausgezahlt haben, 
ist es im Regelfall sinnvoll, dies auch 
heuer wieder zu tun.

Arbeitslosenversicherung für Ärzte

Mit 1. Jänner 2009 wurde das neue Mo-
dell der freiwilligen Arbeitslosenversi-
cherung für Selbständige eingeführt. 
Selbständige, also auch Ärzte, können 
sich entscheiden, ob sie arbeitslosen-
versichert sein wollen oder nicht und 
dadurch ihren sozialen Schutz verbes-
sern. Wie bisher wahren viele selbstän-
dige Ärzte und Ärztinnen auch ohne 
Beitritt zur freiwilligen Arbeitslosenver-
sicherung, das heißt kostenlos, für die 
Dauer ihrer Selbständigkeit ihre früher 
erworbenen Ansprüche auf Arbeitslo-
sengeld. Die Beiträge zur Arbeitslosen-
versicherung bewegen sich zwischen 
€ 70,35 und € 211,05 pro Monat (Wahl-
möglichkeit). Daraus entsteht ein mo-
natliches Arbeitslosengeld in Höhe von 
€ 566,– bis € 1.221,–. Ob die Arbeitslo-
senversicherung Sinn macht oder nicht, 
ist im Einzelfall zu klären, da die Bei-
träge für die dadurch erworbene Leis-
tung relativ hoch sind.

Zusatzpensionen bzw. 
Risikoabsicherung für Mitarbeiter

Der Abschluss von Lebens-, Kranken- 
oder Unfallversicherungen für alle Ar-
beitnehmer oder bestimmte Gruppen 
ist bis zu 300 Euro pro Jahr und Arbeit-
nehmer steuerfrei. Man kann auch für 

alle Arbeitnehmer oder nur für be-
stimmte Gruppen einen Pensionskas-
senvertrag abschließen. „Normaler-
weise wird hierbei das beitragsorientierte 
Modell gewählt, bei welchem maximal 
zehn Prozent des Jahresbruttoeinkom-
mens in die Pensionskasse eingezahlt 
werden kann.“ Es fallen hierbei keine 
Lohnnebenkosten an, die spätere Aus-
zahlung wird jedoch der Lohnsteuer 
unterworfen.

Geschenke an Mitarbeiter und 
Betriebsveranstaltungen

Sachzuwendungen an Arbeitnehmer 
als Weihnachtsgeschenk sind innerhalb 
eines Freibetrages von 186 Euro für den 
Arbeitnehmer steuerfrei. Das gilt auch 
für Gutscheine oder Goldmünzen. Das 
gilt selbstverständlich auch für Geburts-
tagsgeschenke, aber alle Geschenke 
während des Jahres werden unter Be-
rücksichtigung des Freibetrags zusam-
mengezählt. Kosten von Betriebsveran-
staltungen wie Weihnachtsfeier oder 
Betriebsausflug sind pro Arbeitnehmer 
und Jahr bis zu 365 Euro erlaubt, ohne 
dass eine Steuer- und Sozialver-
sicherungspflicht beim Arbeitnehmer 
entsteht.

Steuerfreie Zuschüsse des Arbeit-
gebers zu Kinderbetreuungskosten

Zuschüsse des Arbeitgebers für die Be-
treuung von Kindern bis höchstens 
€ 500,– pro Kind und Kalenderjahr sind 
steuerlich absetzbar, wenn das Kind das 
10. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

Zur Person

Mag. Manfred Kenda
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muss dann die „erwirtschaftete“ Steuer
wieder zurückzahlen. Sollte man bereits
vergangenes Jahr vorausgezahlt haben,
ist es im Regelfall sinnvoll, dies auch
heuer wieder zu tun.

Arbeitslosenversicherung für Ärzte

Mit 1. Jännennnnerrrr 200009 wwwwwwuru de das neue Mo-
dell der ffrrrerrr iwwwwwilliggegegegeg nn nnnn AArArArArArrbbebebbebeititiiiii slosenversi-
cherung fffüfffüfüfür SSSeSS lbbbbbbstttttännndidididdidigegegegege e iniininnnngeggegegeeeführt.
Selbstännddddidddd gegegegegegg , also aaaaaaauucucuuu h Ärzte,e  k könönönnnen
sich eeeeentsccscsccs heheheheheh iden, ob sie arbeitsllolololooseeeeennnnn--
versiicicicicici heheeheh rrtttrt seeeiee n wollen oder nicht uuunuu dd ddd
daaaaaddddudd rrcrcrrrr h iiihihi ren sozialennnnn SSSSchutz verbeeeseeee -
ssesessss rnnnnnnn. Wie bishhher wahreereeen vivv ele selbstännnnnnn-
didididiid gegggeggg  Ärzte uuuuuuundddddd ÄÄ Ärzrztiitiiinnnnnnnen auch ohneeeeee
BBeBeBeBeBB iitititititi ritt zurrrrrr ff freeeeiwwiwiwi ililillililiiggegegggg n nn nn AArbeitslosenver---
sisissisiichchhhchchc errrunnnnng, ddddddas hhhhheeeißttßtßtßt kostenlos, für diee 
DaDaDaDDDaueuuuuu r rrrr ihihihhhreeereeer SeeSeSeS llbsttstsss ändigkeit ihre früherrr 
erwo brbenennnnnee  AAAAAAnnnsprüche auf Arbeitslo--
sengeld. DDDDDDDDieeeeee Beiträge zur Arbeitslosennnnn-
versicheeeeeruuuuuunngnnn  bewegen sich zwischeneee
€ 70,3,335 und € 211,,05 ppro Monat ((Wahl-
möglichkeit). Daraus entsteht ein mo-
natliches Arbeitslosengeld in Höhe von
€ 566,6,6,– bibibisss €€€ 111.222222111,–. OO Obbb dididieee ArArArbebebeitititslslslooo-
senvveersicherung Sinn macht oder nicht,
ist im Einzelfall zu klären, da die Bei-
träge für die dadurch erworbene Leis-
tung relativ hoch sind.

Zusatzpensionen bzw.
Risikoabsicherung für Mitarbeiter

Der Abschluss von Lebens-, Kranken-
oder Unfallversicherungen für alle Ar-
beitnehmer oder bestimmte Gruppen
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Die Zahlung muss entweder direkt an 
die Kinderbetreuungseinrichtung bzw. 
an die Betreuungsperson oder mittels 
Gutschein des Arbeitgebers, der nur bei 
einer institutionellen Kinderbetreu-
ungseinrichtung einlösbar ist, gezahlt 
werden.

Aufbewahrungsfrist

Zum Jahresende läuft die siebenjährige 
Aufbewahrungspflicht für Aufzeichnun-
gen des Jahres 2002 aus. Diese können 
daher ab 1.1.2010 vernichtet werden. 
Belege, die mit anhängigen Berufungs-
verfahren oder mit Grundstücken in 
Verbindung stehen, sind jedoch weiter-
hin aufbewahrungspflichtig. Selbstver-
ständlich gilt dies auch für Verträge, die 
noch gültig sind.

Steuerliche „Ideen“ für alle 
Ärzte und Ärztinnen

Sonderausgaben

Prämien für freiwillige Lebens-, Unfall- 
oder Krankenversicherungen sind nach 

wie vor bis zum einem jährlichen 
Höchst einkommen von 36.400 Euro zu 
einem Viertel von 2.920 Euro absetzbar.

Zwischen 36.400 Euro und 50.900 
Euro gibt es eine Einschleifregelung, 
darüber hinaus können diese nicht 
mehr abgesetzt werden. Bei Alleinver-
dienern und Alleinerziehern verdop-
pelt sich der Höchstbetrag auf 5.840 
Euro. In der Praxis hat diese Sonderaus-
gabenregelung für Ärzte wenig Bedeu-
tung. Der Nachkauf von Pensionszeiten 
darf übrigens unbeschränkt abgesetzt 
werden. Beim Kirchenbeitrag wurde 
die Obergrenze von € 100,– auf € 200,– 
pro Jahr angehoben.

Außergewöhnliche Belastungen

Ausgaben beispielsweise für Arzt, Medi-
kamente, Spital, Zahnbehandlungen 
oder medizinisch notwendige Kurauf-
enthalte können im Jahr der Bezahlung 
unter dem Titel außergewöhnliche Be-
lastungen geltend gemacht werden. 
Steuerwirksam werden diese jedoch 
erst, wenn der vom Einkommen abhän-

gige Selbstbehalt in Höhe von sechs bis 
12 Prozent in Abhängigkeit vom Ein-
kommen überschritten wird. Für an-
dere Belastungen wie etwa Unterhalts-
zahlungen, Behinderungen oder 
auswärtige Berufsausbildungen gibt es 
unabhängig von der tatsächlichen Höhe 
der geleisteten Zahlungen fixe Absetz-
beträge.

Spenden  
(wesentlich erweitert ab 2009)

Wurden bis 2008 die absetzbaren Spen-
den sehr restriktiv gehandhabt, so gilt 
ab 2009 eine wesentlich erweiterte 
Spendenliste. Den Link dazu finden Sie 
auf der Homepage des Finanzministeri-
ums unter www.bmf.gv.at. Die Höhe der 
Spenden ist mit 10 Prozent der Vorjah-
reseinkünfte begrenzt.

Kinderbetreuungskosten  
(NEU ab 2009)

Im Rahmen des Familienpaketes der 
Steuerreform wurde auch die steuerli-
che Absetzbarkeit von Kinderbetreu-
ungskosten geregelt. So dürfen Betreu-
ungskosten für Kinder bis zum 
10 Lebensjahr steuerlich ohne Selbstbe-
halt abgesetzt werden. Der Maximalbe-
trag beträgt € 2.300,– pro Jahr und Kind. 
Als Kinderbetreuungskosten gelten Kos-
ten von der angestellten Oma über den 
Kindergarten bis zum Hort. Es sind be-
stimmte Kriterien zu erfüllen, um die 
gezahlten Gelder steuerlich geltend ma-
chen zu können.

Mag. Manfred Kenda
Die Steuerberater – Klagenfurt 
Ärztekanzlei mit Tradition
Ein Mitglied der MEDTAX-Gruppe

Es gibt Möglichkeiten, die Steuer für 2009 durch sinnvolle 
Maßnahmen zu reduzieren.
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wie vor bis zum einem jäj hrlichen
Höchsteinkommen von 36.400 Euro zu
einem Viertel von 2.920 Euro absetzbar.
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Eurooo gibt es eine Einschleifregelung, 
darüber hinaus können diese nicht
mehr abgesetzt werden. Bei Alleinver-
dienern und Alleinerziehern verdop-
pelt sich der Höchstbetrag auf 5.840 
Euro. In der Praxis hat diese Sonderaus-
gabenregelung für Ärzte wenig Bedeu-
tung. Der Nachkauf von Pensionszeiten 
darf übrigens unbeschränkt abgesetzt 
werden. Beim Kirchenbeitrag wurde 
die Obergrenze von € 100,– auf € 200,– 
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